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Forderungsanmeldung nach der Insolvenzordnung für
Paul Amon Marschall Garten Landschaftsbau, Gutenbergstr. 19,49479 Ibbenbüren

Sehr geehrte Damen und Herren,

über das Vermögen des Schuldners wurde am 23.05.2025 das InsoLvenzverfahren
eröffnet. Die AOK Niedersachsen hat Forderungen.

o
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o
o

Es bestehen folgende Gesamtrückstdnde

Bezeichnung der Forderung

8

o

für die Zeit vom - bis Betrag in EUR

Gesamtsozialversicherungsbeiträge
Kosten

1.097,49

52,05

89,00

16.08.2024 - 01.10.2024
CO
CO

lO

Säumniszuschläge nach § 24 SGB IV bis 22.05.2025

Gesamtbetrag 1.238,54

Die vorstehende Gesamtforderung beinhaltet Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung.
Soweit eine unerlaubte Handlung im Sinne des § 174 Abs. 2 und des § 175 InsO vorliegt,
nehmen diese Arbeitnehmeranteile nicht an einer Restschuldbefreiung nach § 302 Nr. 1 InsO
teil. Die genannte Gesamtforderung ist deshalb aufzuteilen.
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InsoLvenzverfahren

PauL Amon MarschaU Garten Landschaftsbau

Wir melden daher an und bitten um entsprechende Eintragung:

1. InsoLvenzforderungen nach § 38 InsO - Sozialversicherungsbeiträge (ohne Delikthaftung)

Bezeichnung der Forderung

GesamtsoziaLversicherungsbeiträge
Kosten

für die Zeit vom - bis Betrag in EUR

16.08.2024-01.10.2024 591,16

52,05

89,00Säumniszuschläge nach § 24 SGB IV bis 22.05.2025

Gesamtbetrag 732,21

InsoLvenzforderungen nach § 38 InsO - Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung
(Delikthaftung - siehe Hinweis Seite 1)

2.

Bezeichnung der Forderung für die Zeit vom - bis Betrag in EUR

Forderung aus vorsätzlich begangener
unerlaubter Handlung nach § 266a StGB

16.08.2024 - 01.10.2024 506,33

Gesamtbetrag 506,33

Mit freundlichen Grüßen

Christian Sandner
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70345138 / 96 / 2-10 / 00 00 00

Paul Amon Marschall Garten Landschaftsbau AOK - Die Gesundheitskasse für NiedersachsenFirma:

PLZ, Ort: 49479 Ibbenbüren RB Vollstreckung Firmenkunden Süd

Straße: Gutenbergstr. 19 Hans-Böckler-Allee 13

30173 Hannover

Ordnunqsbegriff:

Datum:

75316936

28.05.2025

Sollmonat KV 1000 ZUBT RV0100 ALV PV 0001 Ul U2 Insg-UmI KV 3000 RV 1/2 ALV 1/2

0020

InsGeld Zwischen

summe

SZ Kosten Gesamt

03000010

283,36 361,00 50,48 77,64 56,28 1,16 868,74 8,50 877,2409/2024 29,12 9,70

10/2024 74,62 7,66 95,06 13,28 20,44 14,82 2,56 0,31 228,75 17,50 14,00 260,25

11/2024 10,50 14,00 24,50

12/2024 10,50 10,50

01/2025 10,50 10,50

02/2025 10,50 10,50

03/2025 10,50 10,50

10,5004/2025 10,50

24,05 24,0505/2025

Gesamt 357,98 36,78 456,06 63,76 98,08 71,10 12,26 1.47 1.097,49 89,00 52,05 1.238,54
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AOK - Die Gesundheitskasse für NiedersachsenPaul Amon Marschall Garten LandschaftsbauFirma:

RB Vollstreckung Firmenkunden Süd

Hans-Böckler-Allee 13PLZ, Ort: 49479 Ibbenbüren

30173 HannoverStraße: Gutenbergstr. 19

Ordnungsbegriff:
Datum:

75316936

28.05.2025

Forderung aus deliktischer Handlung

Kosten GesamtInsg-UmI RV1/2 ALV 1/2 Zwischen

summe

SZALV PV 0001 U1 U2 KV 3000Sollmonat KV 1000 ZUBT RV0100

0300 00200010

400,80400,8009/2024 141,68 14,56 180,50 25,24 38,82

105,53105,5310,2210/2024 37,31 3,83 47,53 6,64

506,33506,3331,88 49,04Gesamt 178,99 18,39 228,03



Aufstellung Arbeitnehmer aus Antrag:
Nachname Vorname Beschäftigt im

Forderungszeitraum
von

Beschäftigt im
Forderungszeitraum
bis

ALves Dankwerth Joao-Vitor 16.08.2024 01.10.2024
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AOK Niedersachsen

RB Vollstreckung Firmenkunden Süd Hannover, 28.05.2025

Anlage zur Anmeldung einer Insolvenzforderung nach § 38 InsO vom 28.05.2025
in Sachen Paul Amon Marschall Garten Landschaftsbau

Auf dem Vorblatt haben wir unter anderem eine Insolvenzforderung von 506,33 Euro mit dem

Rechtsgrund „Forderung aus vorsätzlich begangener unerlaubter Handlung gemäß § 823 Abs.
2 BGB in Verbindung mit § 266a StGB" angemeldet.

Wir beantragen, diese Forderung gemäß § 175 Abs. 1 Satz 1 InsO mit den zuvor genannten
Angaben in die Tabelle einzutragen.

Den deliktischen Forderungsgrund erläutern wir wie folgt:
Der Gemeinschuldner war Arbeitgeber folgender Person/-en:

Aufstellung Arbeitnehmer aus Antrag:

Nachname Vorname

Joao-VitorAlves Dankwerth

Der/die zuvor genannte/n Arbeitnehmer war/en bei der AOK Niedersachsen versichert. Diese
ist Einzugsstelle des Gesamtsozialversicherungsbeitrages gemäß §§ 28h, 28i SGB IV. Der
Gemeinschuldner hatte als Arbeitgeber die Gesamtsozialversicherungsbeiträge für die

genannte/n Person/en bei Fälligkeit bei der AOK Niedersachsen als der zuständigen
Einzugsstelle einzuzahlen (§ 28e Abs. 1 SGB IV). Dieser Pflicht ist der Schuldner nicht
nachgekommen. Die Beiträge werden nach § 23 Abs. 1 SGB IV in Verbindung mit der Satzung
der AOK Niedersachsen am drittletzten Bankarbeitstag eines Monats für den laufenden

Monat fällig.

-.'.r/i!

Der Schuldner hatte am 31.03.2025 die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen
beantragt, weil er zahlungsunfähig ist.

Für die zuvor fällig gewordenen Beitragsanteile der Arbeitnehmer am Gesamtsozial-
versicherungsbeitrag ist er jedoch gemäß § 266a StGB strafrechtlich verantwortlich, weil er die
erforderliche Abführung am Fälligkeitstage trotz Zahlungsfähigke it unterlassen hat. Da es
sich hierbei um ein echtes Unterlassungsdelikt handelt, ist bedingter Vorsatz regelmäßig
ausreichend.

Es bestehen daher aus Sicht der Gläubigerin an dem deliktischen Rechtsgrund für die nicht
abgeführten Beitragsanteile der Arbeitnehmer für die Zeit vom 16.08.2024 bis 01.10.2024
keinerlei Zweifel, so dass der Rechtsgrund in der Tabelle einzutragen ist.


